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Anordnungen
für die Dauer
der Amtsfüh¬

rung des Auc-
tionsverwalters
von Tungeln

zu Varel.

merstclle bei selbigem dem Schreiber Wetje über¬
tragen.

17 ) Bekanntmachung der Zustiz - Canz-

lei vom 16 . Mai , pu6l . den 20.
Mai 1837.

Es wird hiedurch bekannt gemacht , daß
mit höchster Genehmigung Seiner Königlichen

Hoheit des Großherzogs folgende Anordnungen
für die Dauer der Amtsführung des jetzigen

Auctionsverwalters von Tungeln in Varel ge¬
troffen sind.

8- 1.
Zn der Herrschaft Varel werden die durch

den § . 7.  der Verordnung vom 11 . Nov . 1836.
den Kirchspielsvögten zugewiesenen Mobiliarver¬

käufe durch den Auctionsverwalter von Tun¬

geln abgehalten und tritt dann dieser ganz an
die Stelle des Kirchspielsvogkes.

Es ist indessen dem Auctionsverwalter von

Tungeln gestattet , sich bei diesen Verkaufen durch
einen vom Amtsgerichte tüchtig befundenen und

auf das Protocoll vereideten Protocollisten ver¬
treten zu lassen.

8- 2 .

Auf solche von dem Auctionsverwalter von

Tungeln oder von dem durch ihn damit braus-
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kragten Protocoüisten abzuhaltende Verkäufe
finden dis Vorschriften der Paragraphen 7- 8.
und 9. der Verordnung vom 11. Nov. 1836.
Anwendung, nur sollen die im Falle derUeber-
schreitung der Summe von hundert Rthlr. Gold
nach§. 9. der gedachten Verordnung von dem
Verkäufer zu entrichtenden Procente und Ge-
bühren nicht dem Auctionsverwalter, sondern
der Kirchspiels- Armencaffe zufallen.

. §. 3.

Kann der Auctionsverwalter von Tungeln
die Abhaltung eines Mobiliarverkaufs bis zu
hundert Rthlr. nicht übernehmen, so hat er dies
unentgeldlich dem Verkäufer zu bescheinigen und
wird dann aus Production dieser Bescheinigung
der Kirchspielsvogt-vom Amte zur Abhaltung
des Verkaufes committirt.

8- h.
Sobald der Auctionsverwalter von Tun¬

geln von seinem Amte abgehet, finden die Pa¬
ragraphen7. 8. und 9. der Verordnung vom
11. Nov. 1836. wieder ihre volle Anwendung
in der Herrschaft Varel.
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